
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/2/1 2003/04/0078
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.2005

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §8;

GewO 1994 §361 Abs3;

GewO 1994 §91 Abs1;

GewO 1994 §91 Abs2;

Rechtssatz

Dem Beschwerdeführer kam im vorliegenden Verfahren betre9end die Entziehung der Gewerbeberechtigung einer

GmbH gemäß § 91 Abs. 2 GewO 1994 keine Parteistellung zu. Der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft ist nur an die

GmbH als Gewerbetreibende ergangen und greift nur in die Rechtssphäre derselben, und zwar durch die Entziehung

der Gewerbeberechtigung ein. Auch als Geschäftsführer der GmbH kommt dem Beschwerdeführer keine Parteistellung

zu, da dem Geschäftsführer im Verfahren gemäß § 91 Abs. 2 GewO 1994 - im Unterschied von der rechtlichen Stellung

des Geschäftsführers etwa im Verfahren gemäß § 91 Abs. 1 GewO 1994 (vgl. § 361 Abs. 3 GewO 1994) - kein aus den

gewerberechtlichen Vorschriften ableitbares rechtliches Interesse zukommt (Hinweis hiezu im Zusammenhang mit § 91

Abs. 2 GewO 1973 auf das E vom 29.5.1990, Zl. 89/04/0171, VwSlg 13208 A/1990).

Schlagworte
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